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Informationen zur Grundausbildung 

1. Anforderungen an angehende Lehrlinge 
- abgeschlossene Sekundar- bzw. Real- oder Bezirksschule 
- handwerkliches Geschick, Freude an Präzisionsarbeit und gutes Tastvermögen 
- räumliches Vorstellungsvermögen, Planungs- und Konzentrationsfähigkeit 
- Ausdauer, gutes Sehvermögen und Farbempfinden 

 
Um sicherzustellen, dass die Anforderungen erfüllt sind, werden alle angehenden 
Auszubildenden einem Eignungstest unterzogen, der 1995 zusammen mit dem Bundesamt 
für Berufsbildung und Technologie entwickelt wurde. Darüber hinaus empfiehlt es sich, vor 
Antritt der Lehre eine Schnupperlehre in einem zahntechnischen Labor zu absolvieren. 

2. Anforderungen an die Ausbildungsbetriebe 
Der VZLS legt allen qualifizierten Labors nahe, regelmässig Lehrlinge auszubilden, denn ein 
Berufsstand ohne kompetente Nachwuchskräfte hat keine Zukunft. 
Auch spezialisierte Labors können einen Beitrag an die berufliche Ausbildung leisten, indem 
sie bei der Lehrlingsbetreuung mit anderen Betrieben zusammenarbeiten. Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die die Lehrlinge nicht im eigenen Lehrbetrieb erwerben können, werden im 
Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung in einem anderen Labor vermittelt.   

3. Informationen und Adressen 
Die Berufslehre dauert vier Jahre. Als Einstieg dient ein Einführungskurs in der Berufsschule, 
der die Grundregeln der beruflichen Tätigkeit vermittelt. 
 
Zahntechnikerklassen werden von Gewerbeschulen in Aarau, Basel, Bern, Genf, Lugano, 
Zug, St. Gallen und Zürich geführt. 
 
Folgende Informationsmaterialien über die berufliche Grundausbildung können bei der 
VZLS-Geschäftsstelle bezogen werden: 

- Die Kunst der Zahntechnik 
- Berufsbild: Der Zahntechniker / die Zahntechnikerin 
- Ausbildungsreglement 
- Arbeitsbuch für Lehrlinge (wird über die Lehrmeister bezogen) 

 
Informationen zum Eignungstest sind ebenfalls bei der VZLS-Geschäftsstelle erhältlich. 
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